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RnnnnninnTîiïmRIÏÏR7SRîBTïSîîî rnnrnrnnm IIIIIH II
3Bir werben bte ©eneralabfutaniur nom Onßalt btefeë
täfc^ret&enS tn Hetintnlë fefeeti unb aurîj unferfettë
©efuch unt (HnerEennung ber bei ihr fich melbenben

®*H)erbe=Urlaub3Eommifftonen fteBen.

*8ern, ben 18. DEtober 1917.

$ih: bie Stieftum
beë ©cfjiuct^er. ©eluerkbcrBaitbcë,

®et (präfibent: ®r. $ fourni.
®erSefretär: SBerner Krebë.

flu$$tellung$we$en.
ftanDiße (Dtufterlaßer Oer ©^wetjer äRufter»

in Vafel ift in ben legten SBochen beratet auë»

jjj&aut warben, bafj weite VeoôlEerungêErelfe wfinfdjen,
"Me neue wirtfdjaftlidje Sfnftitution Eennen zu lernen.

®ire!tion ber Schmelzer SRuftermeffe in Vafel, welche
Weich auch bie Seitung beë ftänbigen SRufterlagerë be=

'W, hat (Ich beëhalb entfdjloffen, bem (PubllEum roäh»
«ub ber Schweiber SSBoc^e oom Samëtag 27. DEtober
1'® Sonntag 4. (Rooember (nachmittagë 2—5 Uhr) ben

„
"tritt unentgeltlich ju gewähren. ®aë (IRufietlager

®Htbätt (probutte auë aßen Sfnbuftriejweigen. ©InEäufer
"Hb Qntereffenten (tub eingelaben, btefe nationale Ver»
Hftaltung p befugen.

Arbeiterbewegungen.
a, ®«tei*6atttWß jttr »eil«ß*8ß Oes Schreiner» uni)
?J®ÎWRrelteS itt görlch- Unter Vermittlung oon ®ele=
pHttonen beë (Regterungërateë beë Kantonë $flrich unb
4®® Stabtrateë ßürich ift am 22. DEtober 1917 jwifchen

«m Verbanbe ber äRöbel«gabriEanten unb
t'ujanifchen Schreinereien Sfirich, bent Ver»
S»

Hb ber Schreinermeifier unb oerwanbter
(Ärfe oon Zürich unb Umgebung unb bem
a Mfermeifteroerbanb ßörich unb ber SeEtion
Rurich beë Schweizerifdjen Çolzarbeiteroer»

"H beë nachfolgenbe Vereinbarung abgefihloffen
"ïben :

a 5trt. 1. ®te 3lrbeitëjeit beträgt pro SBoche 50 Stunben.
©lafergemerbe wirb bte iefcige ïïlrbeitëjeit oon 52

Qi"Hben pro SOBodje ant 1. SRai 1918 unter Sohnauë»
"'<h auf 50 Stunben rebujiert.
h»vlM- 2. ®te oor bem SlrelE bezahlten Siuntenlöhne

* Steiner, ©lafer, 3Rafdjlnifien unb Slnfchläger werben

mit ber fffiteberaufnahme ber Slrbeit um acht Etappen,
oom 10. ®ejember 1917 an um weitere bret (Rappen
unb oom 4. gebruar 1918 an um weitere brei (Rappen
erhöht.

3lfle Vetrtebe beë Schreiner» unb ©lafetgemetbeë, bie
mehr alë fünf Arbeiter befchäftigen, haben oon ber
SBteberaufnahme ber Arbeit an bie Stunbenlöhne für
gelernte unb leiftungëfâhige Arbeiter berart anjufehen,
baff ber ®urchfd^nttt ihrer Soßnanfähe fleh zmifdjen 94
unb 96 (Rappen bewegt. Vom 10. ®ejember 1917 an
erhöht fich ber burchfchnittliclje Soßnanfah biefer Vetrtebe
auf 97—99 unb oom 4 gebruar 1918 an auf 100 bië
102 (Rappen.

3Irt. 3. ®te wöchentlich« &euerungëzulage oongr.6.50
für oerheiraiete (Arbeiter unb oerwitwete ober geriebene
dlrbeiter mit eigenem fpauößalt bleibt beftehen ; für lebige
Arbeiter beträgt fie gr. 4.50 pro SBodfje.

(Hrt, 4 ®te Olnfähe beë fKnfdjlâgertarifeë oom 1. Sfuni
1910 werben oon ber fHMeberaufnahme ber Olrbeit an
um 10% erhöht.

2lri. 5. ®te (Hrbeit ift ®tenëtag ben 23. DEtober
1917, in aßen (Betrieben wteber aufzunehmen.

®te Parteien oerpflichten fleh, uße Kampfmafjnahmen
auënahmëloë unb unoetjüglich etnjufteflen. SRafjrege»
lungen ftnb nach beiben Setten unftatthaft.

9lrt. 6. ®te oorftehenbe Vereinbarung gilt bië zum
15. SRärz 1919. Sofern jle nicht fpâteftenë am 31. ®e=
zember 1918 auf ben 15. 3Rärj 1919 geEünbet wirb, gilt
fie ein weitereë Sfaßr.

(Hrt. 7. SBenn fleh mährenb ber ®auer ber Verein»
barung bie Sebenëhaltung noch mefentlich oerteuern foßte,
bletbt bie Vereinbarung wetterer ®euerungëzulagen oor
bem ©tnigungëamte ber Stabt 3ürtch oorbeijalten. So»
fern bte (Parteien fich h^r nicht einigen Eönnen, ift ber
©ntfchetb ber ®elegationen beë (Regierungërateë unb beë
Stabtrateë anzurufen.

ülrt. 8. ®te (Parteien oerpflidhten ftch, mährenb ber
®auer ber Vereinbarung unter Eetnen Umftänben Kampf»
malnahmen irgenbwel^er Olrt zu geftatten ober anzu»
orbnen unb burchzuführen.

Sofern fich mährenb ber ®auer ber Vereinbarung
Differenzen ergeben, finb btefe junächft etnem Schtebë»
gerichte unb bann bem Slnigungëainte ber Stabt 3ürich
zum ©ntfdhetbe oorzulegen. Vetbe (Parteien haben nach
(Sbfçhlufj biefer Vereinbarung je bret Sdjlebërichter zu
beftimmen; ber Vorfttsenbe beë ©tnigungëamteë ift zu
erfuchen, alë Dbmann btefeë Schiebëgerichteë zu amten.

3lrt. 9. ®ie SeElion Zürich beë Çolzarbeiteroerbanbeë
oerpft'chtet fich, bie Veftrebungen ber SReifteroerbänbe in
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Wir werden die Generaladjutantur vom Inhalt dieses

isschreibens in Kenntnis setzen und auch unserseits
Gesuch um Anerkennung der bei ihr sich meldenden

Gewerbe-Urlaubskommissionen stellen,

Bern, den 18. Oktober 1917.

Für die Direktion
des Schweizer. Gewerbeverbandes,

Der Präsident: Dr. Tschumi.
Der Sekretär: Werner Krebs.

Zimtellungttmen.
Das ständige Musterlager der Schweizer Muster-

"lisse in Basel ist in den letzten Wochen derart aus-
Abaut worden, daß weite Bevölkerungskreise wünschen,
Ase reue wirtschaftliche Institution kennen zu lernen.
^>e Direktion der Schweizer Mustermesse in Basel, welche
^gleich auch die Leitung des ständigen Musterlagers be-

^gt, hat sich deshalb entschlossen, dem Publikum wäh-
lsnd der Schweizer Woche vom Samstag 27. Oktober
As Sonntag 4. November (nachmittags 2—5 Uhr) den
Antritt unentgeltlich zu gewähren. Das Musterlager
^lhält Produkte aus allen Industriezweigen. Einkäufer
"l>d Interessenten sind eingeladen, diese nationale Ver-
«"staltung zu besuchen.

Mbeitervemgiwge«.
Vereinbarung zur Beilegn«« des Schreiner- «nd

^aserstriikeS in Zürich. Unter Vermittlung von Dele-
Klonen des Regterungsrates des Kantons Zürich und

^ Etadtrates Zürich ist am 22. Oktober 1917 zwischen
e»n Verbände der Möbel-Fabrikanten und

h °chanischen Schreinereien Zürich, dem Ver-
^"Nd der Schreinermeifter und verwandter

„an Zürich und Umgebung und dem
»ì9sermeisterverband Zürich und der Sektion
Zurich des Schweizerischen Holzarbeiterver-
«ndez nachfolgende Vereinbarung abgeschlossen

Mden:
<v ^stt. i Dje Arbeitszeit beträgt pro Woche 50 Stunden.

», Glasergewerbe wird die jetzige Arbeitszeit von 52

.sMen pro Woche am 1. Mai 1918 unter Lohnaus-
°ê>ch auf 50 Stunden reduziert,
d. Art. 2. Die vor dem Streik bezahlten SIundenlöhue
l Schreiner, Glaser, Maschinisten und Anschläger werden

mit der Wiederaufnahme der Arbeit um acht Rappen,
vom 10. Dezember 1917 an um weitere drei Rappen
und vom 4. Februar 1918 an um wettere drei Rappen
erhöht.

Alle Betriebe des Schreiner- und Glasergewerbes, die
mehr als fünf Arbeiter beschäftigen, haben von der
Wiederaufnahme der Arbeit an die Stundenlöhne für
gelernte und leistungsfähige Arbeiter derart anzusetzen,
daß der Durchschnitt ihrer Lohnansätze sich zwischen 94
und 96 Rappen bewegt. Vom 10. Dezember 1917 an
erhöht sich der durchschnittliche Lohnansatz dieser Betriebe
auf 97—99 und vom 4 Februar 1918 an auf 100 bis
102 Rappen.

Art. 3. Die wöchentliche Teuerungszulage von Fr.6.50
für verheiratete Arbeiter und verwitwete oder geschiedene
Arbeiter mit eigenem Haushalt bleibt bestehen; für ledige
Arbeiter beträgt sie Fr. 4.50 pro Woche.

Art. 4 Die Ansätze des Anschlägertarifes vom 1. Juni
1910 werden von der Wiederaufnahme der Arbeit an
um 10°/o erhöht.

Art. 5. Die Arbeit ist Dienstag den 23. Oktober
1917, in allen Betrieben wieder aufzunehmen.

Die Parteien verpflichten sich, alle Kampfmaßnahmen
ausnahmslos und unverzüglich einzustellen. Maßrege-
lungen sind nach beiden Seiten unstatthaft.

Art. 6. Die vorstehende Vereinbarung gilt bis zum
15. März 1919. Sofern sie nicht spätestens am 31. De-
zember 1918 auf den 15. März 1919 gekündet wird, gilt
sie ein weiteres Jahr.

Art. 7. Wenn sich während der Dauer der Verein-
barung die Lebenshaltung noch wesentlich verteuern sollte,
bleibt die Vereinbarung weiterer Teuerungszulagen vor
dem Etnigungsamte der Stadt Zürich vorbehalten. So-
fern die Parteien sich hier nicht einigen können, ist der
Entscheid der Delegationen des Regierungsrates und des
Stadtrates anzurufen.

Art. 8. Die Parteien verpflichten sich, während der
Dauer der Vereinbarung unter keinen Umständen Kampf-
maßnahmen irgendwelcher Art zu gestatten oder anzu-
ordnen und durchzuführen.

Sofern sich während der Dauer der Vereinbarung
Differenzen ergeben, sind diese zunächst einem Schteds-
gerichte und dann dem Einigungsamte der Stadt Zürich
zum Entscheide vorzulegen. Beide Parteien haben nach
Abschluß dieser Vereinbarung je drei Schiedsrichter zu
bestimmen; der Vorsitzende des Einigungsamtes ist zu
ersuchen, als Obmann dieses Schiedsgerichtes zu amten.

Art. 9. Die Gestion Zürich des Holzarbeiterverbandes
verpflichtet sich, die Bestrebungen der Meifteroerbände in
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